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VORGEHEN BEI EINEM TODESFALL 
 
 
 
Wichtige Telefonnummern: 
 

Bestattungsamt Klingnau 056 269 21 00 
 

Römisch-katholisches Pfarramt 056 245 22 00 
Reformiertes Pfarramt 056 249 03 43 
 

Friedhofsgärtner Herr Beat Schwager 079 328 86 46 
 

Bestattungsinstitut Caminada 062 824 25 84 
Bestattungsinstitut Harfe 056 493 23 13 
 

Regionales Zivilstandsamt Leuggern 056 268 60 52  
 
 

Vorgang: 
 

• Tritt der Tod zu Hause ein, ist sofort ein Arzt beizuziehen. Er stellt die 
Todesbescheinigung aus. Diese muss anschliessend auf dem Bestattungsamt des 
Todesortes abgegeben werden. 

 

 Bei Todesfällen im Spital, Alters- oder Pflegeheim, wird ein Arzt durch das 
 zuständige Personal verständigt. 

 

• Todesfälle an Wochentagen müssen am gleichen Tag, spätestens jedoch am 
darauf folgenden Tag dem Bestattungsamt gemeldet werden. An verlängerten 
Wochenenden, Feiertagen, Weihnacht und Neujahr jeweils am ersten darauf 
folgenden Arbeitstag. Die ärztliche Todesbescheinigung und das Familienbüchlein 
(falls vorhanden) sind mitzunehmen. 

 

• Mit der zuständigen Person des Bestattungsamtes werden anschliessend 
folgende Fragen besprochen: 

 

 – Kremation oder Erdbestattung 
 – Zeitpunkt und Ort der Abdankung 
 – Aufbahrung im Krematorium erwünscht  
 – Einzel- oder Gemeinschaftsgrab 
 – Überführung ab Todesort 
 – Transport zum Friedhof 
 – Grabunterhalt 
 – Bestattungsanzeige im Anschlagskasten 
 

• Wir empfehlen, eine Todesurkunde beim Regionalen Zivilstandsamt zu bestellen, 
um später einen leichteren Umgang mit den Bank- und Poststellen zu haben. 
(Anerkanntes Dokument) 


